
DAS DOKUMENT

Angestellten-Sozialprogramm

Der 4. Bundes-Angestelltentag des DGB,
der vom 15. bis 17. März 1962 in Bremen
stattfand, hat das folgende Aktions-
programm für die Angestelltenpolitik des
Deutschen Gewerkschaftsbundes beschlos-
sen.

Die Zahl und Bedeutung der Angestellten
nimmt in unerer Industriegesellschaft ständig
zu. Die hochmechanisierte Produktion, die
Automatisierung manueller und verwaltender
wie büromäßiger Arbeiten führt zu bedeu-
tungsvollen strukturellen Veränderungen auch
in der Zusammensetzung der Arbeitnehmer-
schaft. Je weitgehender die Rationalisierungs-
maßnahmen innerhalb eines Betriebes oder
Wirtschaftszweiges vorangetrieben sind, um so
größer ist der zahlenmäßige Anteil der Ange-
stellten geworden.

Einerseits entstehen dadurch neue beruf-
liche Funktionen mit höheren Qualifikationen,
andererseits besteht zweifellos für eine große
Zahl von Angestellten die Gefahr einer Ab-
wertung ihrer bisherigen Tätigkeit.

In den immer größer werdenden Bereichen
der privaten und öffentlichen Dienstleistungen
nimmt die Zahl der Angestellten ebenfalls be-
trächtlich zu.

Diese Entwicklung stellt die Angestellten
vor besondere berufsbedingte Probleme ver-
schiedenster Art. Erfreulicherweise gibt es bei
den Angestellten nur noch in Einzelfällen
Zweifel darüber, daß sie Arbeitnehmer sind.
In ihrer großen Mehrheit erkennen sie die
Notwendigkeit der gewerkschaftlichen Orga-
nisation an, wenngleich sie bisher nur zum
Teil bereit waren, den Gewerkschaften bei-
zutreten.

Die wirkungsvolle Vertretung der beruf-
lichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange
der Angestellten bedarf starker gewerkschaft-
licher Organisationen. Nur im gemeinsamen
Handeln lassen sich die Probleme der in den
mannigfaltigen Berufen tätigen Angestellten
erfolgreich lösen.

Die Gewerkschaften des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes haben bewiesen, daß sie sich
wirkungsvoll für die Interessen der Angestell-
ten eingesetzt haben. In der gemeinsamen
Organisation der Angestellten, Arbeiter und
Beamten liegen wesentliche Voraussetzungen für
die Erfolge begründet.

In der freiheitlichen Industriegesellschaft
müssen alle Bemühungen und Maßnahmen zur
Steigerung der Leistungsfähigkeit der Wirt-

schaft darauf hinzielen, den sozialen Wohl-
stand aller — nicht zuletzt der Arbeitnehmer,
die an der Vergrößerung des Sozialprodukts
einen entscheidenden Anteil haben — ange-
messen zu mehren.

Einer modernen Berufsaus- und Berufsfort-
bildung, dem Schutz der Arbeitskraft der An-
gestellten, der wirtschaftlichen und sozialen
Sicherung eines menschenwürdigen Daseins in
einer freiheitlich-demokratischen Gesellschafts-
ordnung soll das Angestellten-Sozialprogramm
dienen. Es ist ein Bestandteil des Aktions-
programms des DGB.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ruft alle
Angestellten auf, an der Verwirklichung dieses
Angestellten-Sozialprogramms mitzuarbeiten.

Berufsaus- und -Weiterbildungsprobleme

Für die Angestellten ist die Berufsaus- und -
Weiterbildung stets von besonderer Bedeutung
gewesen. Durch die beschleunigte technische
Entwicklung, die in immer stärkerem Ausmaß
die Tätigkeitsbereiche der Angestellten erfaßt,
hat sie in den letzten Jahren noch erheblich
an Gewicht zugenommen.

Die Berufsaus- und -Weiterbildung trägt
aber in der Bundesrepublik den Erfordernissen,
welche die moderne Technik und Wirtschaft
heute an den berufstätigen Menschen stellt,
nicht genügend Rechnung. Sie muß deshalb
verbessert und ausgebaut werden. Vor allem
sind genügend Einrichtungen zu schaffen, um
jedem Begabten die Möglichkeit zum beruf-
lichen Aufstieg zu geben.

Hierzu gehören sowohl alle Einrichtungen,
die Nachholmöglichkeiten offenhalten, als auch
insbesondere solche des zweiten Bildungs-
weges.

Auch die Ausbildung 'der Ausbilder muß
verbessert und den Erfordernissen des moder-
nen Berufslebens angepaßt werden.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund tritt des-
halb seit Jahren für eine Reform des gesam-
ten Berufsaus- und Berufsweiterbildungs-
wesens ein.

Für die Angestellten erhebt der Deutsche
Gewerkschaftsbund folgende Forderungen:

Ausbau der Möglichkeiten zur beruflichen
Weiterbildung der kaufmännischen Angestell-
ten. Hierzu gehören Aufbauklassen (zur Er-
langung der, Fachschulreife) und Höhere Wirt-
schaftsfachschulen.

Verbesserung der Industriemeisterausbildung
und Schaffung von Möglichkeiten zur Werk-
meister-Fortbildung,

Ordnung und Ausbau der Techniker-Aus-
bildung. Hierzu gehören Maßnahmen zur Er-
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richtung und Modernisierung der Ausbildungs-
stätten und Anerkennung der Techniker-Aus-
bildung als abgeschlossene Berufsausbildung.

Weiterer moderner Ausbau und Ordnung
der Ingenieur-Ausbildung und Erweiterung
der Ingenieurschulen zu Fort- und Weiterbil-
dungszentren.

Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur För-
derung der Begabten. Hierzu gehören in
erster Linie Schulgeldfreiheit in allen Ländern
der Bundesrepublik, Gewährung von aus-
reichenden Stipendien und Ausbau sämtlicher
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert die
Mitbestimmung in allen Fragen der Berufs-
ausbildung und paritätische Besetzung aller
dafür zuständigen Gremien.

Arbeitsschutz für Angestellte

Der bestehende Arbeits- und Unfallschutz
ist — entsprechend der industriellen Entwick-
lung — in erster Linie auf die Arbeiter ab-
gestellt.

In zunehmendem Maße kommen unzählige
Angestellte in den kaufmännischen und Ver-
waltungsberufen in eine immer stärkere Be-
rührung mit der Technik, die mit modernen
Büromaschinen und technischen Arbeitsverfah-
ren in ihre berufliche Tätigkeit eingreift. In
diesen Bereichen der Angestelltentätigkeit ist
zudem der Anteil der berufstätigen Frauen
besonders stark angestiegen.

Bei den in den letzten Jahren in unserer
Wirtschaft und Verwaltung eingeleiteten Maß-
nahmen der Rationalisierung und Mechanisie-
rung der Angestelltentätigkeiten wurden sehr
oft die Auswirkungen auf die Gesundheit und
Arbeitskraft der Angestellten nicht gebührend
beachtet. Die Angestellten sind bisher völlig
unzulänglich in den Arbeits- und Gesundheits-
schutz einbezogen worden. Erst im Jahre 1960
erfolgte die Einbeziehung der Angestellten in
den Betriebs- und Gefahrenschutz der an sich
schon unzeitgemäßen Gewerbeordnung.

Die Vielzahl gesetzlicher Bestimmungen und
Verordnungen auf dem Gebiet des Arbeits-
schutzes, der Unfallverhütung und der Ar-
beitszeitregelung macht eine Übersicht nahezu
unmöglich. Das Fehlen wirksamer Straf-
bestimmungen schwächt die ohnehin unzuläng-
lichen gesetzlichen Bestimmungen entscheidend
ab.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert
für die Angestellten:

Die baldige Verabschiedung eines modernen
und umfassenden Arbeitsschutz-Gesetzes, das
die Eigenart und das Schutzbedürfnis der be-
ruflichen Tätigkeiten der Angestellten aus-
reichend berücksichtigt.

Eine zeitgemäße Arbeitszeitregelung — die
der hohen Beanspruchung durch moderne Ma-
schinen, den nervlichen und anderen gesund-
heitsgefährdenden Belastungen sowie der Ar-
beitsintensität und den Erkenntnissen der Ar-
beitswissenschaften entspricht — soll Bestand-
teil des Arbeitsschutz-Gesetzes sein.

Das bisher nur für gewerbliche Arbeitnehme-
rinnen bestehende Nachtarbeitsverbot ist auf
weibliche Angestellte auszudehnen.

Die jetzigen Bestimmungen im § 5 der Ar-
beitszeitordnung (AZO) über die Vor- und Ab-
schlußarbeiten sind ersatzlos zu streichen.

Die Möglichkeit der Arbeitszeitverlängerung
an 30 Tagen im Jahr auf Anordnung der Be-
triebsleitung — wie sie in der derzeitigen AZO
im § 6 gegeben ist — hat wegzufallen.

Für die an datenverarbeitenden Maschinen
tätigen Angestellten ist die Akkord- und
Prämienarbeit abzulehnen.

Es sind bezahlte Kurzpausen einzuführen,
die der sich steigernden Ermüdung anzupassen
sind.

Durch entsprechende Vorschriften ist sicher-
zustellen, daß die Lärmbelästigung, ebenso die
Temperaturerhöhung und Verunreinigung der
Luft durch Papierstaub in Großmaschinen-
räumen, in denen elektronische und datenver-
arbeitende Maschinen aufgestellt sind, auf ein
Mindestmaß reduziert werden.

Für weibliche Angestellte unter 16 Jahren
ist die Bedienung von schweren Büro- und
Lochkartenmaschinen zu verbieten.

Dem Arbeitsschutz des Verkaufspersonals ist
besondere Aufmerksamkeit zu widmen. In zu-
nehmendem Maße werden Arbeits- und Ver-
kaufsräume in Kellern und Passagen eingerich-
tet. Durch entsprechende Vorschriften hinsicht-
lich einer ausreichenden Be- und Entlüftung,
Beheizung sowie Belichtung durch entspre-
chende Anlagen sind die gerade an diesen
Arbeitsplätzen vielfad] eintretenden nachhal-
tigen gesundheitlichen Schäden abzuwenden.

In Verkaufsräumen dürfen keine Steinböden
vorhanden sein, da diese durch fehlende Ela-
stizität des Bodens zu nachhaltigen Gesund-
heitsschäden bei den Verkäuferinnen führen.

Generell muß festgelegt werden, daß die
Büro-, Verkaufs- und sonstigen Arbeitsräume
eine lichte Höhe von mindestens 3 m haben
sollen. Eine derartige Vorsdnift ist in die Bau-
ordnung aufzunehmen.

Den in sozialen Berufen Beschäftigten soll
ein erhöhter Schutz gewährt werden durch
zeitgemäße Arbeitszeitregelung und durch
Modernisierung der Bauten bzw. deren Ein-
richtungen.

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist
durch eine Verschärfung der Strafbestimmungen
und Maßnahmen zu dessen Sicherung wir-
kungsvoll zu gestalten.
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Die einheitliche Handhabung des Arbeits-
schutzes in allen Ländern der Bundesrepublik
muß sichergestellt werden.

Die Gewerbeaufsicht ist in personeller, be-
soldungsmäßiger und sachlicher Hinsicht so
auszubauen, daß eine wirkungsvolle Über-
wachung aller Arbeitsplätze auf Einhaltung
der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen
möglich ist.

An allen berufsbegleitenden, berufsausbil-
denden Schulen und technischen Lehranstalten
ist die Einführung von Lehrkräften über den
Arbeitsschutz geboten.

Bei den- Arbeitsministerien des Bundes und
der Länder sind Beiräte für den Arbeitsschutz
zu bilden, um zeitgerechte Arbeitsschutzmaß-
nahmen durchführen zu können. In diesen
Beiräten sollten alle für den Arbeitsschutz
Verantwortlichen laufend die aktuellen grund-
sätzlichen Fragen der Sicherung der Arbeits-
kraft beraten und gegebenenfalls geeignete
Maßnahmen in die Wege leiten. In diesen Bei-
räten müssen die Angestellten angemessen ver-
treten sein.

Die arbeitswissenschaftliche Erforschung der
Belastung der Angestellten in den Büros, Ver-
waltungen und im Handel, insbesondere an
mechanisierten Arbeitsplätzen sowie der in
sozialen Berufen Beschäftigten, ist unumgäng-
lich.

Die Arbeitsmedizin ist wieder als Prüfungs-
fach an den Universitäten einzuführen.

Tarifpolitik

Die Verbesserung der Einkommen und der
Arbeitsverhältnisse der Angestellten gehört
nach wie vor zu den wichtigsten Aufgaben
der Gewerkschaftsbewegung. Die rechtliche
Sicherung des Gehaltes und der übrigen An-
sprüche aus dem Arbeitsverhältnis erfolgt in
den Tarifverträgen. Der Erfolg einer guten
Tarifpolitik ist nicht zuletzt von der Stärke
der Gewerkschaften und der aktiven Mitarbeit
ihrer Mitglieder abhängig. Nur die Mitglieder
der Gewerkschaften haben einen Rechts-
anspruch auf die tarifvertraglichen Leistungen.

Die aktuellen gewerkschaftlichen Forderun-
gen für die Angestellten sind:

Größeren Anteil am Sozialprodukt durch
höhere Gehälter;

Verlängerung des Urlaubs unter Beachtung
der Erkenntnisse der Arbeitsmedizin;

Einführung der 40-Stunden-Woche und
Fünftagewoche;

Zahlung eines zusätzlichen Monatsgehaltes;
Weiterzahlung des sogenannten Arbeitgeber-

anteils beim Ausscheiden des Angestellten aus
der Kranken- und Rentenversicherungspflicht;

Sicherung des Arbeitseinkommens über das
geltende Recht hinaus bei unverschuldetem
Unglück (Krankheit, Unfall, Heilverfahren,
Kuraufenthalten usw.);

Schutz, insbesondere der älteren Angestell-
ten, vor den Folgen der verstärkten Rationali-
sierung und Automatisierung.

Um den gewerkschaftlichen Einfluß auf dem
tarifpolitischen Gebiet auch für die Angestell-
ten voll zur Geltung zu bringen, ist nicht nur
die gemeinsame organisatorische Erfassung aller
Arbeitnehmer, sondern auch die Durchführung
und der Abschluß gemeinsamer Tarifbewegun-
gen zweckmäßig.

Steuerpolitik

Der Deutsche Gewerkschaftsbund beobachtet
die von Jahr zu Jahr zunehmende steuerliche
Inanspruchnahme aller Lohnsteuerpflichtigen
mit Sorge. Viele über die Tarifarbeit seiner
Gewerkschaften für die Arbeitnehmer erzielten
Vorteile werden durch diesen Prozeß wieder
neutralisiert. Es ist deshalb hohe Zeit, durch
geeignete Maßnahmen weitere Belastungen der
Arbeitnehmer zu verhindern und die gegen-
über den Einkommensteuerpflichtigen stärkere
steuerliche Beanspruchung auszugleichen.

In der vergangenen Zeit ist nur wenig von
den verantwortlichen Stellen getan worden, um
eine gleichmäßige Besteuerung zu verwirk-
lichen. Um so mehr fühlt sich der Deutsche
Gewerkschaftsbund verpflichtet, im Interesse
der Arbeitnehmer das Prinzip der Gleich-
mäßigkeit in der Besteuerung anzustreben,
damit die Lohnsteuerpflichtigen die Vorteile
genießen können, die heute den Einkommen-
steuerpflichtigen vorbehalten sind.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert:
Einführung eines Ausgleichsfreibetrages für
den Lohnsteuerpflichtigen, der 5 vH des
Bruttogehaltes, mindestens 480 DM und höch-
stens 1200 DM, betragen soll.

Abbau der Progression der Lohnsteuer für
mittlere Einkommen.

Gewährung einer Kleiderpauschale für An-
gestellte, soweit diese keine Möglichkeit haben,
einen Freibetrag für Berufskleidung in An-
spruch zu nehmen.

Gewährung eines Freibetrages für Weih-
nachtsgratifikationen und Urlaubsgeld von je
300 DM.

Erhöhung der Sonderausgabenpauschale von
636 DM jährlich auf mindestens 864 DM
jährlich,

Erhöhung des Kinderfreibetrages für das
1. Kind von 1200 DM auf 1680 DM.

Aufhebung der Verbrauchsteuern auf Gütern
des allgemeinen Bedarfs zum Zwecke der Preis-
senkung.
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Krankenversicherung

Der Deutsche Gewerkschaftsbund bekennt
sich erneut zu einer gegliederten Sozialver-
sicherung. Eingebettet in dieses Versicherungs-
system muß, solange nicht allen Arbeitnehmern
der gesetzliche Versicherungsschutz zuerkannt
ist, jeder Angestellte das Recht haben, Mitglied
einer gesetzlichen Krankenkasse zu sein. Die
Versicherungspflichtgrenze ist schnellstens ange-
messen zu erhöhen. Unabhängig von der Höhe
des Einkommens ist den Angestellten der so-
genannte Arbeitgeberanteil zur Krankenver-
sicherung zu zahlen.

Jede Einschränkung der freiwilligen Weiter-
versicherung muß unterbleiben.

Jegliche über die Beitragszahlung hinaus-
gehende zusätzliche Kostenbeteiligung der An-
gestellten wird abgelehnt.

Die finanzielle Entlastung der Kranken-
versicherung von den ihr übertragenen sach-
fremden Aufgaben, insbesondere im Falle der
Mutterschaft und für Kriegsfolgen durch den
Staat und für Unfallschäden durch die Träger
der Unfallversicherung, ist unabdingbar für
eine Reform der Krankenversicherung. Die im
Interesse der Volksgesundheit liegenden von
den Krankenkassen übernommenen Maßnah-
men sind aus öffentlichen Mitteln zu finan-
zieren.

Angesichts des Mangels an Betten zur Kran-
kenbehandlung wird der intensivere Bau und
der Unterhalt moderner Krankenhäuser durch
die öffentliche Hand gefordert. Ebenso sind
die bestehenden Krankenhäuser durch Umbau-
ten und Erweiterungen, die eine individuelle
Unterbringung und Heilbehandlung garantie-
ren, den modernen Erfordernissen anzufas-
sen. Die Finanzierung bzw. Mitfinanzierung
dieser Maßnahmen ist keine Angelegenheit der
sozialen Krankenversicherung.

Die ausschließliche Selbstverwaltung in den
Organen der Ersatzkassen durch die Versicher-
ten muß unter allen Umständen erhalten blei-
ben und darüber hinaus auf alle RVO-Kassen
ausgedehnt werden. Im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen ist der Selbstverwaltung
volle Autonomie zu geben.

In den Selbstverwaltungsorganen der Kran-
kenkassen treten die Vertreter des Deutschen
Gewerkschaftsbundes für den Ausbau der Lei-
stungen im Sinne einer fortschrittlichen Sozial-
politik ein.

Hierzu gehören u. a.:
Die Verpflichtung der Krankenkassen zur

verstärkten Aufklärung der Versicherten über
die Möglichkeiten einer gesunden Lebensfüh-
rung.

Anspruch auf kostenfreie Vorsorgeunter-
suchungen beim freigewählten Arzt.

Aufhebung der zeitlichen Begrenzung für die
Krankenhauspflege, sofern die Zuständigkeit
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der Krankenversicherung gegeben ist. Bei Be-
rufsunfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit muß
ein lückenloser Übergang zur Rentengewäh-
rung sichergestellt werden.

Angemessene Übernahme der Kosten für
abnehmbaren und nicht abnehmbaren Zahn-
ersatz unter Berücksichtigung der beruflichen
und gesundheitlichen Erfordernisse.

Volle Kostenübernahme auch bei größeren
Heil- und Hilfsmitteln.

Anspruch auf Entbindung in Entbindungs-
oder Krankenanstalten.

Erhöhung der Leistungen bei Schwanger-
schaftsbeschwerden und Entbindungen.

Anspruch auf kostenlose Genesungskuren
nach Operationen oder schweren Erkrankun-
gen, soweit kein andrerer Versicherungszweig
hierfür zuständig ist.

Ausbau der Leistungen der Gesundheitsfür-
sorge.

Angestelltenversicherung

Das Angestelltenversicherungsgesetz in der
Fassung vom 23. Februar 1957 brachte ins-
gesamt gesehen einige beachtliche Verbesserun-
gen gegenüber dem bisher geltenden Recht.

Die Auffassung des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes, daß die Rentenleistungen keine
Zuschußleistungen sind, sondern so zu be-
messen sind, daß der erarbeitete Lebensstan-
dard auch nach Ausscheiden aus dem Berufs-
leben aufrechterhalten werden kann, konnte
wenigstens im Grundsatz verankert werden.

Mit der laufenden Anpassung der Renten
an die Lohn- und Gehaltsentwicklung — so
unzureichend diese auch noch ist — wurde
die vom Deutschen Gewerkschaftsbund gefor-
derte Beteiligung der Rentner am steigenden
Ertrag der Volkswirtschaft teilweise anerkannt.

Leider brachten die Rentengesetze aber auch
Regelungen, die zu durchaus vermeidbaren
Unzulänglichkeiten und bedenklichen Härten
führten. Diese müssen unverzüglich vom Ge-
setzgeber beseitigt werden.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hält den
weiteren Ausbau der Rentenversicherung der
Angestellten für unerläßlich.

Insbesondere fordert der Deutsche Gewerk-
schaftsbund:

Den Versicherungsschutz für alle Angestell-
ten.

Solange kein Versicherungsschutz für alle
Angestellten in der Angestelltenversicherung
besteht, sind alle Angestellten, welche die
Versicherungspflichtgrenze überschreiten, zur
freiwilligen Versicherung berechtigt. Die zu
leistenden Beiträge müssen der Beitrags-
bemessungsgrenze entsprechen.



Die allgemeine Rentenbemessungsgrundlage
hat sicb aus dem durchschnittlichen Brutto-
arbeitsentgelt aller Versicherten in dem Kalen-
derjahr, das dem Versicherungsfall vorausgeht,
zu ergeben.

Jegliche Begrenzung der persönlichen Ren-
tenbemessungsgrundlage durch gesetzlich fest-
gelegte Höchstgrenzen ist rückwirkend zu be-
seitigen.

Das Altersruhegeld für Männer wird ab
Vollendung des 65. Lebensjahres, für Frauen
und Angehörige besonders gefährdeter Berufe
ab Vollendung des 60. Lebensjahres gewährt.

Auf Antrag wird Altersruhegeld auch für
Männer mit Vollendung des 60. Lebensjahres
gewährt, sofern keine Berufs- bzw. Erwerbs-
tätigkeit ausgeübt wird.

Das Altersruhegeld muß nach einem norma-
len Arbeitsleben 75 vH der persönlichen Ren-
tenbemessungsgrundlage betragen.

Bei Eintritt der Berufsunfähigkeit bzw.
Erwerbsunfähigkeit während des aktiven
Arbeitslebens muß die Berufsunfähigkeitsrente
mindestens die Hälfte, die Erwerbsunfähig-
keitsrente mindestens zwei Drittel der per-
sönlichen Rentenbemessungsgrundlage betragen.

Alle nach Vollendung des 15. Lebensjahres
liegenden Zeiten weiterer Schul-, Fachschul-
oder Hochschulausbildung sind als Zeiten der
beruflichen Ausbildung rentensteigernd zu be-
rücksichtigen.

Krankheit und Arbeitslosigkeit sind in vol-
lem Umfange rentensteigernd zu berücksich-
tigen.

Die Witwen- bzw. Witwerrente beträgt
grundsätzlich 70 vH der Versichertenrente.

Elternrente ist als Hinterbliebenenrente zu
gewähren, wenn der Versicherte den Unter-
halt der Eltern überwiegend bestritten hat.

Die Beitragsbemessungsgrenze ist auf das
Dreifache der allgemeinen Rentenbemessungs-
grundlage festzusetzen.

Die Renten der Angestelltenversicherung
sind jährlich automatisch an die Lohn- und
Gehaltsentwicklung anzupassen; das gleiche
gilt für die Rentenleistungen aus der Höher-
versicherung.

Ehrenamtliche Arbeit im Interesse des demo-
kratischen Staatslebens darf nicht zu einer
Minderung der Leistungen in der Angestellten-
versicherung führen.

Alle Versicherungsunterlagen sind sobald als
möglich für die automatische Datenverarbei-
tung aufzubereiten. Neben einer schnellen und
kurzfristigen Bearbeitung der Rentenanträge
werden damit die Voraussetzungen geschaffen,
jedem Versicherten in bestimmten Zeitabständen
einen Kontenauszug auszuhändigen, der ihn
über den jeweiligen Stand seines Renten-
anspruchs informiert.
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Unfallversicherung

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hält eine
sozialfortschrittliche Reform der gesetzlichen
Unfallversicherung für dringend geboten.
Durch das Gesetz muß der soziale Schutz der
Arbeitnehmer erweitert und verbessert wer-
den. Insbesondere sind die Träger der gesetz-
lichen Unfallversicherung zu verpflichten, für
eine wirksame Unfallverhütung zu sorgen,
wozu notwendigerweise eine Neuorganisation
und der systematische Ausbau des technischen
Aufsichtschenstes gehört. In allen Betrieben
mit mehr als hundert Beschäftigten sollten die
Unternehmer verpflichtet werden, Arbeits-
sicherheitsorgane einzurichten, damit mit Nach-
druck auf eine verstärkte Arbeitssicherheit be-
reits in den Betrieben hingewirkt wird.

Mitglieder der Berufsgenossenschaften dür-
fen nach wie vor nur die Unternehmer sein,
weil nur die Unternehmer für eingetretene Be-
triebsunfälle haftbar sind. Die Beteiligung der
Arbeitnehmer an der Selbstverwaltung bleibt
hiervon unberührt.

Zur Reform der gesetzlichen Unfallversiche-
rung erhebt der Deutsche Gewerkschaftsbund
für die Angestellten folgende Forderungen:

Bei Eintritt eines Unfallschadens bzw. Be-
ginn einer Berufskrankheit hat der zuständige
Träger der Unfallversicherung vom ersten
Tag an sämtliche Kosten zu übernehmen.

Die Anpassung der laufenden Renten sowie
der sonstigen Geldleistungen ist jährlich ent-
sprechend der Lohn- und Gehaltsentwicklung
vorzunehmen.

Die Rente ist bei völliger Erwerbsunfähig-
keit mit drei Vierteln des Jahresarbeitsverdien-
stes zu bemessen.

Eine Rente ist bereits dann zu gewähren,
wenn die Erwerbsfähigkeit des Verletzten um
10 vH gemindert ist.

Für Witwen ist eine Witwenrente von
fünf Zehnteln des Jahresarbeitsverdienstes des
Verstorbenen zu gewähren.

Die Renten für Vollwaisen sind auf drei
Zehntel des Jahresarbeitsverdienstes des Ver-
storbenen zu erhöhen.

Der Anspruch auf Elternrente ist nicht nur
bei Bedürftigkeit dieser Personen einzuräumen.
Es ist dann eine Elternrente zu gewähren,
wenn der Verstorbene seine Eltern wesentlich
unterstützt hat oder später eine solche Unter-
stützung zu erwarten gewesen wäre.

Keine Zwangsabfindung von Unfallrenten;
sie widerspricht unserer freiheitlich-sozialen
Gesellschaftsordnung.

Der Unfallversicherungsträger soll zur Ent-
schädigung einer Krankheit, die nicht durch die
Berufskrankheiten-Verordnung anerkannt ist,
verpflichtet sein, wenn die Voraussetzungen
einer Berufskrankheit vorliegen.
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